
 
FSDZ RECHTSANWÄLTE & NOTARIAT AG 
ZUGERSTRASSE 76b 
CH-6340 BAAR 
Tel. ++ 41 41 727 60 80 
Fax.++ 41 41 727 60 85 
praktikanten@fsdz.ch 
 
 
 

 

	

file:///Volumes/homes/DISKs-Public/03 ORGANISATION/99 Urteile zur Publikation/Arzneimittel Werbung - Endversion - 08-10-20.docx 

Quelle: EuGH, Urteil vom 1. Oktober 2020 
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Das Verbieten vom Einsetzen kostenpflichtiger Links in Suchmaschinen oder 
Preisvergleichsportale um Arzneimittel zu verkaufen in innerstaatlichen Regelungen,  ist 
gemäss das EuGH nicht rechtens. Eine solche Regelung dürfte nur in Bezug auf die 
Erreichung eines Ziels um den Schutz der öffentlichen Gesundheit zu gewährleisten 
möglich sein. Zudem sei die Regelung, die Apotheken bei Online-Bestellungen von 
Arzneimitteln verpflichtet einen Anamnesefragebogen aufzunehmen erlaubt.  
Der Entscheid entstand im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen einer Gesellschaft 
niederländischen Rechts, die in der Niederlande eine Apotheke betreibt, zudem Inhaberin einer 
speziell auf die französische Kundschaft ausgerichteten Website und den Inhabern von Apotheken 
bzw. Berufsverbänden, die die Interessen der in Frankreich niedergelassenen Apotheker vertreten. 
Gegenstand des Rechtsstreits war eine Werbung, die die Gesellschaft bei den französischen 
Kunden durch eine gross angelegte multimediale Kampagne für ihre Website machte. 

Entschieden wurde vom EuGH, dass die Richtlinien 2000/31/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 8. Juni 2000 so auszulegen sind, dass innerstaatliche Regelungen in Bezug 
auf Werbung durch einen Mitgliedstaat in einem anderen Mitgliedstaat für nicht 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel folgendes verbieten bzw. gebieten darf:  

Die Regelung darf verbieten, dass Apotheken mit bestimmten Massnahmen und Mitteln keine 
Werbung betreiben dürfen, insb. durch den Massenversand von Werbebriefen und -prospekten 
ausserhalb der Apotheke. Nicht zulässig wäre jedoch eine Bestimmung, dass der Dienstanbieter 
ausserhalb seiner Apotheke überhaupt irgendwelche Werbung betreiben darf und zwar ganz 
gleich mit welchem Träger und in welchem Umfang.  

Das Verbot, die es Apotheken verbietet Angebote zu machen, nach denen ab einem bestimmten 
Betrag ein Rabatt auf den Gesamtpreis der Arzneimittelbestellung gewährt wird ist auch zulässig, 
solange er hinreichend bestimmt ist, insb. nur in Bezug auf Arzneimittel.   

Das Gebot, dass im Vorgang der Online-Bestellung von Arzneimittel einen Anamnesefragebogen 
aufzunehmen ist sei auch im Einklang mit den Richtlinien.  

Das Einsetzen von kostenpflichtigen Links in Suchmaschinen oder Preisvergleichsportalen darf 
jedoch nicht verbietet werden, ausser es wird der Nachweis erbracht, dass eine solche Regelung 
geeignet ist, die Erreichung eines Zieles des Schutzes der öffentlichen Gesundheit zu 
gewährleisten, und nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist.   

 

Bei Fragen kontaktieren Sie unsere Kanzlei.  
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